



§31 KDG - Meldung von Verarbeitungstätigkeiten – Verfahrensverzeichnis
§ 31 Abs. 1 KDG - Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen. Die unten folgende Übersicht dient der Schnellerfassung der Verarbeitungstätigkeiten. Je Verarbeitungstätigkeit ist ein vollständiges Formular „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ auszufüllen.
Nach § 31 Abs. 1 KDG sind zu jedem automatisierten Verfahren unter anderem die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung anzugeben. Ein automatisiertes Verfahren umfasst sämtliche Programme oder Programmteile, mit denen die Daten verarbeitende Stelle personenbezogene Daten aufgrund einer bestimmten Rechtsgrundlage für einen bestimmten Zweck verarbeitet.
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten und auf Anfrage der Datenschutzaufsicht das vollständige Verzeichnis zur Verfügung.

	Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen
	Name und Kontaktdaten des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
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